
Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes 

Der Rat der Landeshauptstadt Düssel­
dorf hat am 18. Dezember 1986 auf­
grund des § 45 des Gesetzes zur 
Sicherung des Naturhaushalts und zur 
Entwickung der Landschaft (Land­
schaftsgesetz - LG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Juni 
1980 (GV NW S. 734/SGV NW 791) 
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsberei_ch und
Schutzzwecke
(1) Diese Satzung regelt den Schutz des
Baumbestandes innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile und
des Geltungsbereichs der Bebauungs­
pläne. Schutzzwecke sind
a) die Belebung, Gliederung und Pflege
des Ortsbildes,
b) die Abwehr schädlicher Einwirkun­
gen, z.B. Luftverunreinigungen und
Lärm,
c) die Sicherung der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts,
d) die Erhaltung oder Verbesserung des
Stadtklimas und der kleinklimatischen
Verhältnisse,
e) die Erhaltung eines artenreichen
Pflanzenbestandes,
f) die Schaffung von Zonen der Ruhe
und Erholung.
(2) Diese Satzung gilt nicht
1. für Flächen in Bebauungsplänen, die 
für eine land- oder forstwirtschaftliche
Nutzung oder eine Nutzung als Grün­
flächen festgesetzt sind, wenn und
soweit sich der Landschaftsplan auf
diese Fläche erstreckt (§ 16 Abs. 1
LG),
2. innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile und des Geltungs­
bereiches der Bebauungspläne, wenn
durch ordnungsbehördliche Verordnun­
gen Naturschutzgebiete, Naturdenk­
male oder geschützte Landschaftsbe­
standteile (§ 42 a Abs. 2 LG) ausgewie­
sen werden oder Sicherstellungsan­
ordnungen (§ 42 e LG) Regelungen für
den Baumbestand enthalten, und

3. für Wald im Sinne des Gesetzes zur
Erhaltung des Waldes und zur Förde­
rung der Forstwirtschaft (Bundeswald­
gesetz) vom 2. Mai 1975 (BGBI. 1 S.
1037) und des Landesforstgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (Landes­
forstgesetz - LFoG -) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 24. April
1980 (GV NW S. 546/SGV NW 790).

§ 2 Geschützte Bäume und
verbotene Maßnahmen
(1) Geschützt sind Bäume mit einem
Stammumfang von 80 und mehr Zenti­
metern. Mehrstämmige Bäume sind
geschützt, sofern einer der einzelnen
Stämme einen Umfang von 50 Zenti­
metern und mehr hat. Der Umfang im
Sinne der S. 1 und 2 ist in einer Höhe
von 100 Zentimetern über dem Erdbo­
den zu messen. Liegt der Kronenan­
satz unter dieser Höhe, ist der Stamm­
umfang unmittelbar unter dem Kronen­
ansatz maßgebend.
(2) Nicht unter die Vorschriften dieser
Satzung fallen Obstbäume mit Aus­
nahme von Walnussbäumen und Esska­
stanien.
(3) Diese Satzung gilt auch für Bäume,
die aufgrund von Festsetzungen eines
Bebauungsplanes zu erhalten sind und
für die nach dieser Satzung vorgenom­
menen Ersatzpflanzungen, auch wenn
die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht erfüllt sind.
(4) Im Geltungsbereich dieser Satzung
sind folgende Maßnahmen an geschütz­
ten Bäumen verboten.
1 Entfernung, Zerstörung, Schädigung
des Baumes oder wesentliche Verände­
rung seines Aufbaus. Der Aufbau wird
wesentlich verändert, wenn Eingriffe
vorgenommen werden, die auf das cha­
rakteristische Aussehen erheblich ein­
wirken oder das weitere Wachstum
beeinträchtigen.
2. Einwirkungen auf den Wurzel- und
Kronenbereich, den geschützte Bäume
zur Existenz benötigen und die zum

Absterben der Bäume führen oder füh­
ren können, insbesondere durch 
2.1 Befestigung der Flächen mit einer 
wasserundurchlässigen Decke, z.B. 
Asphalt oder Beton, 
2.2 Abgrabungen, Ausschachtungen 
oder Aufschüttungen, 
2.3 Lagern oder Ausschütten von Sal­
zen, Ölen, Säuren, Laugen oder sonsti­
gen Abwässern, 
2.4 Austretende Gase oder andere 
schädliche Stoffe aus Leitungen, 
2.5 Anwendungen von Unkrautvernich­
tungsmitteln (Herbiziden) sowie 
2.6 Anwendung von Streusalzen, 
soweit nicht die Satzung über die Reini­
gung der öffentlichen Straßen in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf etwas 
anderes vorsieht. 
(5) Nicht verboten sind
1 das fachgerechte Verpflanzen
geschützter Bäume auf demselben
Grundstück,
2. ordnungsgemäße und fachgerechte
Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung
geschützter Bäume,
3. Maßnahmen an im Rahmen des
Betriebes von Baumschulen oder Gärt·
nereien zum Verkauf gezogenen Bäu­
men,
4. Maßnamen im Rahmen der Gestal­
tung, Pflege und Sicherung von öffent­
lichen Grünflächen und Wasserläufen,
5. unaufschiebbare Maßnahmen zur
Abwehr einer unmittelbar drohenden
Gefahr. Diese Maßnahmen sind der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Garten-,
Friedhofs, und Forstamt - im folgenden
Gartenamt genannt - unverzüglich
anzuzeigen und zu begründen,
6. Maßnahmen nach Abs. 4 Nrn. 2.1
und 2.2, wenn sichergestellt wird, dass
keine existenzbedrohenden Auswirkun­
gen für geschützte Bäume entstehen.

§ 3 Anordnung von Maßnahmen
Es kann angeordnet werden, dass der
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte
des Grundstücks, auf dem ein nach § 2
Abs. 1 oder 3 dieser Satzung geschütz­
ter Baum steht,
1 bei Gefährdung des geschützten Bau­
mes bestimmte Maßnahmen zu dessen
Pflege, Erhaltung und Schutz trifft; dies
gilt insbesondere, wenn Baumaßnah­
men vorbereitet oder durchgeführt
werden sollen, oder

2. die Durchführung bestimmter
Pflege-, Erhaltungs- und Schutzmaß­
nahmen an dem geschützten Baum zu
dulden hat, wenn ihm selbst diese Maß­
nahmen nicht zuzumuten sind. Maß­
nahmen sind ihm selbst nicht zuzumu­
ten, wenn die Kosten für die Erhal­
tungsmaßnahmen höher sind als der 
im Verfahren nach § 4 Abs. 5 Satz 5
ermittelte Wert der betroffenen
Bäume.

§ 4 Ausnahmen und Befreiungen
(1) Von den Verboten des § 2 wird eine
Ausnahme erteilt, wenn die Bäume
1 durch den Eigentümer oder einen
sonstigen Berechtigten aufgrund von
öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu
entfernen oder in ihrem Aufbau
wesentlich zu verändern sind und er 
sich nicht in zumutbarer Weise von die­
ser Verpflichtung befreien kann,
2. eine nach baurechtlichen Vorschrif­
ten statthafte Nutzung sonst nicht
oder nur unter wesentlichen Beschrän­
kungen zulassen,
3. Personen oder Sachen gefährden
und die Gefahr nicht auf andere Weise
und mit zumutbarem Aufwand zu behe­
ben ist,
4. krank sind und ihre Erhaltung auch
unter Berücksichtigung des öffentli­
chen Interesses mit zumutbarem Auf­
wand nicht möglich ist,
5. aus überwiegenden, auf andere
Weise nicht zu verwirklichenden öffent­
lichen Interessen dringend zu beseiti·
gen oder wesentlich zu verändern sind,
6. die Einwirkung von Licht und Sonne
auf Fenster unzumutbar beeinträchti­
gen. Eine unzumutbare Beeinträchti­
gung liegt vor, wenn Fenster so
beschattet werden, dass dahinterlie­
gende Wohnräume während der Hellig­
keit des Tages bei gewöhnlichen Licht­
verhältnissen nur mit künstlichem Licht
benutzt werden können, aber ohne Ein­
wirkung des betroffenen Baumes ohne 
künstliches Licht im Rahmen der
gewöhnlichen Zweckbestimmung des
betroffenen Raumes nutzbar wären.
(2) Von den Verboten des § 2 kann
eine Befreiung erteilt werden, wenn das
Verbot nach Abwägung der öffentlichen
und privaten Interessen zu einer unzu­
mutbaren Härte führen wurde. Das
gleiche gilt, wenn das Verbot zu einer



nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und die Befreiung mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
(3) Die Ausnahme oder Befreiung ist 
bei dem Gartenamt schriftlich unter 
Darlegung der Gründe zu beantragen. 
Auf Verlangen des Gartenamtes ist ein 
Lageplan vorzulegen, in dem Stand­
orte, Arten und Stammumfänge der
geschützten Bäume eingetragen sind. 
(4) Die Entscheidung über die Aus­
nahme oder Befreiung ist innerhalb 
eines Monats nach Eingang des
begründeten Antrages bei dem Garten­
amt dem Antragsteller schriftlich 
bekanntzugeben. Sie ergeht unbescha­
det privater Rechte Dritter und kann 
mit Nebenbestimmungen verbunden 
werden. Sie gilt als erteilt, falls das
Gartenamt nicht innethalb der in Satz 1 
genannten Frist einen Zwischenbe­
scheid oder begründeten Bescheid 
erteilt. 
(5) Bei Ausnahmen nach § 4 Abs. 1 
Ziff. 2 ist dem Antragsteller aufzuerle­
gen, bei den übrigen Ausnahmen nach 

§ 4 Abs. 1 und bei Befreiungen nach
§ 4 Abs. 2 kann dem Antragsteller 
auferlegt werden, auf dem Baugrund· 
stück Bäume bestimmter Art und 
Größe als Ersatz für entfernte Bäume 
auf seine Kosten zu pflanzen und zu
erhalten. Ist eine Ersatzpflanzung nach
S. 1 anzuordnen, aber tatsächlich ganz
oder teilweise unmöglich, so ist eine 
Ausgleichszahlung zu leisten. Unmög­
lich ist eine Ersatzpflanzung, wenn ihr 
rechtliche oder tatsächliche Gründe 
(fachliche Gesichtspunkte eingeschlos­
sen) entgegenstehen. 
Der Wert der Ersatzpflanzungen und/ 
oder die Höhe der Ausgleichszahlung 
beträgt bei Ausnahmen nach § 4 Abs. 
Ziffer 2 bei 
l Industrie·, Verwaltungs- und Gewer­
begebäuden oder dazu gehörenden 
baulichen Anlagen 75%, 
2. Mehrfamilienhäuser oder überwie­
gend für Wohnzwecke genutzten 
Gebäuden 50%, 
3. öffentlich geförderten Wohngebäu­
den, Einfamilienhäusern und sonstigen 
baulichen Anlagen 25% 
des Wertes der entfernten Bäume. Bei 
den übrigen Ausnahmen und
Befreiungen können bis zu 25% des 
Wertes der entfernten Bäume als Wert-

ersatz gefordert werden. Der Wert der 
entfernten Bäume sowie der Ersatz­
pflanzungen wird nach dem modifizier­
ten Sachwertverfahren (Koch, Verkehrs­
und Schadensersatzwerte von Bäumen, 
Sträuchern, Hecken, Obstgehölzen und 
Reben nach dem Sachwertverfahren, 
Heft 69 der Schriftenreihe des Haupt­
verbandes der landwirtschaftlichen 
Buchstellen und Sachverständigen) 
ermittelt. 
(6) § 31 Bundesbaugesetz bleibt unbe­
rührt, wenn Bäume aufgrund von Fest­
setzungen eines Bebauungsplanes zu 
erhalten sind. 

§ 5 Baumschutz im Genehmi­
gungsverfahren
(1) Werden für ein Grundstück im Gel­
tungsbereich dieser Satzung eine Bau­
genehmigung oder ein Vorbescheid 
beantragt, sind im Lageplan die auf 
dem Baugrundstück und den Nach­
bargrundstücken vorhandenen 
geschützten Bäume im Sinne des § 2 
Abs. 1, ihre Standorte, die Arten, die 
Stammumfänge, die Höhen und die 
Kronendurchmesser einzutragen. 
(2) Dem Antrag auf eine Baugenehmi· 
gung oder einen Vorbescheid ist entwe­
der eine Erklärung des Bauherrn, dass 
für die Durchführung des Bauvorha­
bens keine nach der Satzung geschütz­
ten Bäume entfernt, zerstört, geschä· 
digt oder in ihrem Aufbau wesentlich 
verändert werden sollen, oder andern­
falls ein Antrag auf Ausnahme oder 
Befreiung nach § 4 Abs. 3 beizufügen. 
Die Entscheidung über die beantragte 
Ausnahme oder Befreiung ergeht im
Baugenehmigungsverfahren nach 
Abstimmung mit dem Gartenamt. § 4 
Abs. 4 Satz 3 gilt hier nicht; ihr Inhalt 
wird Bestandteil der Baugenehmigung 
oder des Vorbescheides. 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des§ 70 
Nr. 17 des Landschaftsgesetzes han· 
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. geschützte Bäume entgegen § 2 
ohne eine vorher erteilte Ausnahme 
oder Befreiung entfernt, zerstört, schä­
digt oder in ihrem Aufbau wesentlich 
verändert, 
2. angeordnete Maßnahmen nach § 3 
nicht fristgerecht durchführt oder 

durchführen lässt oder solche Maßnah­
men nicht duldet, 
3. Auflagen, Bedingungen oder son­
stige Anordnungen im Rahmen einer 
nach § 4 erteilten Ausnahme oder 
Befreiung nicht oder nicht fristgerecht 
erfüllt, 
4. eine Anzeige nach § 2 Abs. 5 Nr. 5 
unterlässt, 
5. entgegen § 5 Abs. 1 geschützte 
Bäume nicht in den Lageplan einträgt, 
6. entgegen § 5 Abs. 2 die Erklärung 
des Bauherrn oder den Antrag auf Aus­
nahme oder Befreiung nicht dem 
Antrag auf eine Baugenehmigung oder 
einen Vorbescheid beifügt oder in der 
Erklärung falsche oder unvollständige 
Angaben über geschützte Bäume 
macht. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu 50000,- EUR 
geahndet werden, soweit die Zuwider­
handlung nicht durch Bundes- oder Lan· 
desrecht mit einer Strafe bedroht ist. 

§ 7 Folgenbeseitigung
(1) Hat der Eigentümer oder Nutzungs­
berechtigte eines Grundstücks 
geschützte Bäume ohne Ausnahme 
oder Befreiung von den Verboten des 

§ 2 entfernt oder zerstört, ist er ver­
pflichtet, dem Wert der entfernten oder 
zerstörten Bäume entsprechende 
Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück 
vorzunehmen, Ist das ganz oder teil­
weise unmöglich, so hat der Verpflich­
tete für die von ihm entfernten oder 
zerstörten Bäume eine Ausgleichszah­
lung zu leisten, deren Höhe sich nach 
dem Wert der entfernten und zerstör· 
ten Bäume richtet. Unmöglich ist eine 
Ersatzpflanzung, wenn ihr rechtliche 
oder tatsächliche Gründe (fachliche 
Gesichtspunkte eingeschlossen) entge­
genstehen. 
Die Wertermittlung nach den Sätzen 1 
und 2 ist nach dem in § 4 Abs. 5 
genannten Verfahren durchzuführen. 
(2) Hat der Eigentümer oder Nutzungs· 
berechtigte eines Grundstücks 
geschützte Bäume ohne Ausnahme 
oder Befreiung von den Verboten des 

§ 2 geschädigt oder in ihrem Aufbau 
verändert, ist er verpflichtet, die Schä­
den oder Veränderungen zu beseitigen, 
soweit dies unter fachlichen Gesichts­
punkten möglich ist. 

(3) Wird vom Eigentümer oder Nut­
zungsberechtigten nachgewiesen, dass 
die Voraussetzungen für eine Ausnah­
me oder Befreiung von den Verboten 
des § 2 vorlagen, gilt§ 4 Abs. 5 ent­
sprechend. 
(4) Hat ein Dritter geschützte Bäume 
ohne Berechtigung entfernt, zerstört 
oder geschädigt und steht dem Eigen­
tümer oder Nutzungsberechtigten ein 
Ersatzanspruch gegen den Dritten zu, 
so können dem Eigentümer oder dem 
Nutzungsberechtigten die Verpflichtun· 
gen nach Abs. 1 höchstens insoweit 
auferlegt werden, als er gegen den Drit­
ten einen Ersatzanspruch hat und ihn 
nicht an die Stadt Düsseldorf abtritt. 
Die Stadt ist verpflichtet, das Angebot, 
den Ersatzanspruch abzutreten, anzu­
nehmen. 

§ 8 Verwendung von Ausgleichs­
zahlungen
Die nach dieser Satzung zu entrichten­
den Ausgleichszahlungen sind an die 
Stadtkasse Düsseldorf zu leisten. Sind 
sie zweckgebunden für Ersatzpflanzun­
gen, nach Möglichkeit in der Nähe des 
Standortes der entferten oder zerstör· 
ten Bäume. 

§ 9 Betreten von Grundstücken
Die Beauftragten des Gartenamtes sind 
berechtigt, zur Durchführung dieser 
Satzung nach Vorankündigung Grund· 
stücke zu betreten und die im Rahmen 
dieser Satzung erforderlichen Untersu­
chungen und Ermittlungen durchzufüh· 
ren. Sie sind verpflichtet, sich auf Ver­
langen des Grundstückseigentümers 
oder Nutzungsberechtigten auszuwei· 
sen. Die Vorankündigung entfällt bei 
Gefahr im Verzug. 

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach 
der Bekanntmachung in Kraft. 

Düsseldorf, 30. Dezember 1986 




